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Übersicht über die rechtlichen Grundlagen

• Der Bundesrat hat im Mai 2021 den Beschluss zur 
Zulassung der Podologinnen und Podologen als auf 
ärztliche Anordnung hin tätige Leistungserbringer im 
Rahmen der obligatorischen 
Krankenpflegeversicherung gefällt. 

• Die Änderungen der Verordnung über die 
Krankenversicherung (KVV) und der Krankenpflege-
Leistungsverordnung (KLV) treten am 1. Januar 2022 
in Kraft.



Verordnung über die Krankenversicherung 
(KVV) Änderung vom 23. Juni 2021









Übergangsbestimmung zur Änderung vom 
23. Juni 2021, Anhang II Abs. 6 und 7 KVV



Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV) 
Änderung vom 23. Juni 2021





Verhandlungen mit dem BAG vom 8. 
September 2021

1. Zweijährige praktische Tätigkeit;

2. Delegierte Leistungen;

3. Leistungsabgrenzung zu Pflegefachpersonen;

4. Beschränkte Anzahl Sitzungen 



Zweijährige praktische Tätigkeit

• OPS fordert, dass die 2-Jährige praktische Tätigkeit 
auch im Rahmen der Selbstständigkeit möglich ist, mit 
fachlicher Begleitung/Aufsicht. 

➢Gemäss BAG nicht möglich, da auch bei den anderen 
Leistungserbringern nicht üblich;

➢Wichtig aufgrund risikobehaftetem Patientengut;

➢ Schweizweite Lösung.

• Übergangsbestimmung



Delegierte Behandlungen 

• EFZ / Studierende HF müssen als Leistungserbringer 
eingesetzt werden können

• Gemäss BAG sind Leistungen von Personen in 
Ausbildung ≠ Delegierte Leistungen

• Abrechnung erfolgt über zugelassenen 
Leistungserbringer

• Nicht möglich bei EFZ (Zweistufiges System ist nicht 
kompatibel)



Leistungsabgrenzung zu Pflegefachpersonen

• Einschränkungen in Bezug auf Leistungen, 
Risikofaktoren und Anzahl Sitzungen für Podologinnen 
und Podologen sollen gelockert werden, um den 
Zugang zur medizinischen Fusspflege und die Qualität 
der Versorgung zu verbessern und um zu verhindern, 
dass Behandlungen durch Pflegefachpersonen 
erbracht werden, nur damit sie über die OKP 
verrechnet werden können.







Beschränkung auf Anzahl Sitzungen

• BAG sieht bezüglich der Anzahl Sitzungen und der 
Definition der Leistungen einen Diskussionsbedarf.



Verhandlungen zwischen OPS und den 
Tarifpartnern

• Die OPS bemüht sich zurzeit zusammen mit den 
Tarifpartnern tarifsuisse und curafutura um die 
Ausarbeitung der Tarifstruktur. 

• Es wird per 1. Januar 2022 eine Übergangsregelung in 
Kraft treten



Kostenmodell, Lohnstudie, Qualitätsvertrag

• Für die Preisverhandlungen (Taxpunktwert) müssen 
fundiert erhobene Daten zur Verfügung stehen;

• Regionale Unterschiede müssen berücksichtigt 
werden;

• Diese Daten werden in den nächsten Wochen 
erhoben.



Ausblick

• Tarifvereinbarung muss von OPS mit Tarifpartnern 
(Curafutura, tarifsuisse) abgeschlossen werden. 
anschliessend Prüfung und Genehmigung des Tarifs 
durch BAG / Bundesrat.

• Erste Verhandlung für die Übergangsregelung findet 
am 23. November 2021 statt.




